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Amtliche Mitteiluns der Gemeinde Steinbe am Rofan 18. Juni 2021

Liebe Steinbergerin, lieber Steinberger!

Einreise nach Österreich:
Eine Corona-Quarantänepflicht bei der Einreise nach Osterreich ist für zahlreiche wichtige europäi-
sche Staaten (u.a. Deutschland, Schweiz, Italien, Tschechische Republik, Slowakei, uvm. lt. Anlage
A) nicht mehr notwendig. Sie wird durch einen verpflichtenden Nachweis einer Impfung, Tes-
tung oder Genesung (3-G-Regel) ersetzt.

Ebenso eilt seit 10. Juni 202I:
Entfall der verpflichtenden Registrierung zur Pre-Travel-Clearance.

Von der verpflichtenden Registrierung zur Pre-Travel-Clearance ausgenommen sind Personen, die
. aus einem Staat der Anlage A einreisen und sich in den vergangenen zehn Tagen ausschließ-

lich in einem Staat oder Gebiet der Anlage A oder in Österreich aufgehalten haben
. und einen Nachweis im Sinne der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) besitzen.
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Zu den Staaten der Anlage A gehören derzeit: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Fürstentum Liechtenstein, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Schweiz, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan und Zypern.

Einreise nach Deutschland ab 13.06.2021:
Einreisende auf dem Landweg von Österreich nach Deutschland müssen keinerlei coronabedingten
Einreisebeschränkungen, wie digitale Einreiseanmeldung oder 3 G-Nachweis vorweisen.

Ausnahme: Flugverkehr

Flugreisen von Österreich nach Deutschland sind weiterhin nur mit Test, Genesenen- oder Impf-
nachweis möglich. Eine Einreiseanmeldung ist nicht mehr vorgeschrieben.

Sesnuns neues lkreuz am Guffert:
Nachdem am Samstag das Gipfelkreuz am Guffert erneuert wird, findet am Sonntag, den 20. Juni,
um 1l:00 Uhr eine Gipfelmesse am Guffert mit Diakon Erwin Bachinger statt. Herzliches Vergelt's
Gott an ALLE, die mitgeholfen, unterstützt und gespendet haben, dass nun wieder ein wunderschö-
nes, neues Gipfelkreuz am Guffert steht!

Herzlichst DEIN Bgm. Helmut Margreiter e.h.



3G - Regel
. Die 3G-Regel besteht auch ab 1. Juli in denselben Bereichen wie bisher.
. Diese sind:

o Gastronomie&Tourismus
o Freizeit & Kulturbetriebe (ausgenommen Museen)
o Sportstätten
o Schulen

o Veranstaltungen (ab 100 Teilnehmern)
o Fach- und Publikumsmessen, Kongresse

. ln allen Bereichen in denen die 3G-Regel gilt, besteht bis zum 22. Juli weiterhin die
Registrierungspflicht.

. Kinder bis 12 Jahre sind ab 1. Juli von der Testpflicht ausgenommen.
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Maskenpflicht
Die FFP2-Maske stellt besonders für jene Menschen eine Einschränkung dar,
die sie den ganzen Tag tragen müssen.
Darum wird ab 1. Juli die FFP2 Maske durch den regulären Mund-Nasen-Schutz, dieser muss
in öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Handel & Museen getragen werden.
ln Pflegeheimen und im Krankenhaus muss weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.
Am 22. Juli wird es hier nochmals weitere Lockerungen geben.
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(Nacht)Gastronom ie & Veranstaltu ngen
Die Sperrstunde wird abgeschafft und die Nachtgastronomie kann
endlich wieder aufsperren. Feiern ist endlich wieder möglich!
Für die Gastronomie ist weiterhin der 3G-Nachweis notwendig.

o Ab 1. Juli gilt für die Nachgastronomie: 75% Auslastung ohne zugewiesene
Sitzplätze.

o Ab 22. Juli ist dann 100% Auslastung möglich. :

o Das gilt nicht für geschlossene Veranstaltungen.
o Kein Abstand mehr zwischen Bösuchergruppen

Für Veranstaltungen gilt:

o Die Maskenpflicht, die Höchstbeschränkungen und die Kapazitätsbeschränkungen
fallen!

o BeiVeranstaltungen über 100 Personen gibt es eine Anzeigepflicht.
o BeiVeranstaltungen über 500 Personen gibt es eine Bewilligungspflicht.
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